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I. Beschlussantrag

II. Sach- und Rechtslage, Begründung
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Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit
Kreistag 11.10.2024 öffentlich Beschlussfassung

Der Kreistag stimmt der Entlassung von Herrn Jörg Wagner als ehrenamtlicher
Stellvertreter des Kreisbrandmeisters und der Bestellung von Herrn Ulrich Volz als
ehrenamtlicher Stellvertreter des Kreisbrandmeisters zu.

Gemäß § 23 Feuerwehrgesetz (FwG) bestellt jeder Landkreis einen oder mehrere
Stellvertreter für den Kreisbrandmeister. Diese werden auf fünf Jahre als
Ehrenbeamte des Landkreises berufen.

Im Landkreis Göppingen waren bislang 4 Stellvertreter des Kreisbrandmeisters
bestellt:

Herr Jörg Wagner (Kommandant der Feuerwehr Geislingen an der Steige)
Herr Karlheinz Widmeyer (Kommandant der Feuerwehr Göppingen)
Herr Frank Burr (Kommandant der Feuerwehr Gruibingen)
Herr Bernd Bühler (Kommandant der Feuerwehr Süßen)

Herr Wagner befindet sich in seiner 3. Amtsperiode, diese endet regulär mit Ablauf
des 20.05.2026. Auf seinen Antrag soll Herr Jörg Wagner als Stellvertreter des
Kreisbrandmeisters entlassen werden.

Mit den Herren Kommandanten Widmeyer (Göppingen), Bühler (Süßen) und Burr
(Gruibingen) sind weiterhin drei Stellvertreter für Einsätze im Landkreis räumlich gut
verteilt.

Auf Anfrage von Herrn Kreisbrandmeister Prof. Dr.-Ing. Reick hat sich Herr Ulrich
Volz – Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Göppingen und Angehöriger der
Feuerwehr Salach – bereit erklärt, als Stellvertreter des Kreisbrandmeister zu
fungieren. Seine Aufgaben sollen im Schwerpunkt im Bereich der Aus- und
Fortbildung des Führungsstabes und der Übernahme der Stabsleitung bzw.
technischen Einsatzleitung bei Großschadenslagen liegen. Gerade beim
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III. Handlungsalternative

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Die stellvertretenden Kreisbrandmeister erhalten eine Aufwendungspauschale von
jeweils 75 € im Monat. Diese Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2024 planmäßig
veranschlagt.

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

gez.
Edgar Wolff
Landrat

Hochwassereinsatz Ende Mai / Anfang Juni dieses Jahres hat sich gezeigt, dass die
anderen Stellvertreter aufgrund Ihrer Kommandantenfunktion bei kreisweiten
Großschadenslagen nur bedingt zur Mitarbeit im Stab herangezogen werden
können. Feuerwehrkommandanten sind hier natürlich immer zunächst auch örtlich
in der Verantwortung. Herr Volz ist langjähriger Angehöriger des Führungsstabes,
entsprechend qualifiziert und mit der Funktion „Stabsleitung“ vertraut. Weiterhin
kann Herr Volz bei Bedarf bzw. in Vertretung des Kreisbrandmeisters bei
Großschadens- und Katastrophenlagen die technische Einsatzleitung für den
Landkreis übernehmen.

Das Feuerwehrgesetz sieht vor der Bestellung eine Anhörung der Kommandanten
der Gemeinde- und Werkfeuerwehren vor, diese wurde am 10.09.2024
durchgeführt.

keine

Übereinstimmung/Konflikt
1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung

1 2 3 4 5

Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht
berührt


